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Eigentlich könnte sich auch er als
Bührle-Opfer aufspielen. Seine El-
tern waren 1939 in der Schweiz ge-
strandet, durften als Flüchtlinge
zwar hierbleiben, erhielten aber
keine Arbeitsbewilligung. Als
1942 das Geld ausging, verkaufte
sein Vater ein Gemälde von Hen-
ri de Toulouse-Lautrec via einen
Kunsthändler für 45’000 Franken
an den Waffenproduzenten Emil
Georg Bührle (1890-1956).

Solche in der Not veräusserten
Gemälde gelten heute vielerorts
als «kontaminiert», häufig fordern
die Nachkommen der einstigen Ei-
gentümer eine Rückerstattung.
Walter Feilchenfeldt käme das nie
in den Sinn. «Das erhaltene Geld
war für meine Eltern von existen-
zieller Bedeutung.» Sie seien Bühr-
le dankbar gewesen.

Feilchenfeldts ehemaliger Tou-
louse-Lautrec ist heute im Erwei-
terungsbau des Zürcher Kunsthau-
ses zu sehen, der kürzlich eröffnet
wurde. Die prächtige Sammlung
Bührles bildet das Herzstück des
200 Millionen Franken teuren Ge-
bäudes – das Museum steht des-
halb seit Monaten unter medialem
Dauerbeschuss.

«Raubkunst» und «Fluchtkunst»
ist nicht dasselbe

Mehrere Zeitungen publizierten
ganze Artikelserien, in denen sie
die Integrität der Sammlung infra-
ge stellen. Zwar hat die Bührle-Stif-
tung die Herkunft der Bilder mi-
nutiös untersuchen lassen und das
Museum eigens einen Raum ein-
gerichtet, in dem Bührles Vergan-
genheit als Kriegsprofiteur und
Waffenlieferant der Nazis doku-
mentiert ist – doch das reicht den
Kritikern nicht. Es gehört mittler-
weile zum guten Ton, die Bührle-
Ausstellung moralisch zu verurtei-
len und die Forschungsresultate
anzuzweifeln.

Feilchenfeldt schüttelt darüber
nur den Kopf. «Das ist völlig ab-
surd», sagt er in der Villa in Zü-
rich-Hottingen, die seine Familie
seit 1948 bewohnt. Der 82-Jähri-
ge gilt als einer der renommiertes-
ten Experten für Van Gogh und
Cézanne. Ein Leben lang war er
Kunsthändler, genau wie sein Va-
ter Walter Feilchenfeldt (1894-
1953), der den Waffenfabrikanten
Bührle nach dem Krieg persönlich
kennen lernte und ihm Bilder ver-
kaufte. «Die meisten dieser Histo-
riker und Journalisten haben lei-
der keine Ahnung, wie der Kunst-
markt zu jener Zeit funktionierte.»

Bei Kunstwerken mit Bezug zu
Opfern des Nationalsozialismus
wird zwischen zwei Kategorien un-
terschieden: Von «Raubkunst» ist
die Rede, wenn die Werke durch
Enteignung an die Nazis gelang-
ten. In diesen Fällen herrscht Kon-
sens: Sie gehören zurückerstattet,
im Fachjargon: «restituiert». Auch
Emil Georg Bührle gab 1948 drei-
zehn Werke an die rechtmässigen
Eigentümer zurück, neun davon
konnte er von ihnen gleich wieder
zurückkaufen.

Schwieriger wird es bei der so-
genannten Fluchtkunst. Dabei han-
delt es sich um Werke, die ihre Ei-
gentümer in einer Notlage verkau-
fen mussten, zum Beispiel, um die
Flucht vor dem NS-Regime zu fi-

nanzieren. Auch das besagte Tou-
louse-Lautrec-Bild gehört eigent-
lich unter diese Kategorie. «Ich fän-
de es aber völlig unmoralisch, das
Bild zurückzufordern», sagt Feil-
chenfeldt. «Das war ein rechtmäs-
siger Verkauf, Bührle hat einen kor-
rekten Preis bezahlt.» So sei es auch
in den meisten anderen Fällen ge-
wesen, die nun zur Diskussion
stünden, sagt der Kunstexperte.

Wann war ein Verkauf
rechtmässig?

Die Forderung, dass auch Flucht-
kunst unter Umständen zu resti-
tuieren sei, ist eine Folge des «Wa-
shingtoner Abkommens» von
1998. Durch den Boom auf dem
Kunstmarkt mit seinen schwindel-
erregenden Preisen erhielt das
Thema grosse Brisanz. Die Aus-
sicht auf Millionensummen liess
in den USA eine ganze Restituti-

onsindustrie entstehen: Geschäfts-
tüchtige Anwälte spüren wertvol-
le Gemälde auf, kontaktieren die
Nachkommen der ehemaligen Ei-
gentümer und versuchen auf Ba-
sis einer Erfolgsprovision die Wer-
ke zurückzuholen. «Es geht nur
ums Geld», sagt Feilchenfeldt. Bei
Erfolg werde das restituierte Bild
in der Regel sofort veräussert, um
die hohen Anwaltskosten bezah-
len zu können.

Im Fall Bührle ist für Feilchen-
feld nicht die Faktenlage ein Prob-
lem – die Bilder seien sehr gut er-
forscht –, sondern die Interpretati-
on der Washingtoner Prinzipien.
«Es gibt keine Gesetzgebung dafür,
aber jede Menge unterschiedlicher
Meinungen darüber, wann etwas
als restitutionswüdig gilt», sagt er.

Von den 203 Werken der Bühr-
le-Sammlung haben 37 im weites-
ten Sinne einen Zusammenhang

mit NS-Verfolgung, hatten also
deutsch-jüdische Vorbesitzer.
26 davon erwarb Bührle erst nach
Kriegsende. Laut aktuellem For-
schungsstand stammen alle Bilder
aus unproblematischer Herkunft,
oder man hat sich längst mit den
früheren Eigentümern verständigt.
Bisher konnte niemand etwas an-
deres nachweisen, weder die spe-
zialisierten Anwälte, die hinter den

millionenschweren Bildern her
sind, noch die vielen Schweizer
Historiker und Journalisten, die
seit Monaten gegen die «toxische»
Sammlung anschreiben.

Wenn plötzlich jemand
ein Gemälde zurückwill

Ein Gemälde, das immer wieder
als «besonders heikel» hervorge-
hoben wird, ist Claude Monets
«Mohnblumenfeld bei Vétheuil».
Das Bild gehörte einst dem jüdi-
schen Kaufmann Max Emden.
1928, also noch vor der Machter-
greifung Hitlers, zog dieser mit
dem Gemälde ins Tessin. Nach
Emdens Tod 1940 verkaufte es des-
sen Sohn Hans Erich über den
Kunsthandel an Bührle, danach
emigrierte er nach Chile.

Feilchenfeldt kennt den Fall
sehr gut, da sein Vater Emden beim
Verkauf beratend zur Seite stand.

«Mein Vater hatte auch nach dem
Krieg ein sehr gutes Verhältnis zu
Hans Erich Emden», sagt er. «Kein
einziges Mal ist ein schlechtes Wort
gefallen, zum Beispiel, dass man
den Verkauf bereue oder dass er
sich über den Tisch gezogen ge-
fühlt habe.» Auch konnte nachge-
wiesen werden, dass Emden zum
Zeitpunkt des Verkaufs über ein
beträchtliches Vermögen verfüg-
te, er das Bild also nicht aus einer
Notlage heraus abtreten musste.

Dennoch wollten Emdens
Nachkommen 2012 plötzlich mit
der Stiftung Bührle über das Bild
verhandeln. Als die Stiftung ihre
Erkenntnisse zum Erwerb des Ge-
mäldes vorlegte, schlugen die An-
wälte eine Vergleichszahlung in
der Höhe eines einstelligen Milli-
onenbetrags vor. Darauf liess man
sich in Zürich nicht ein. Seither ha-
ben sich die Emdens nicht mehr
gemeldet – zu eindeutig ist wohl
die Faktenlage.

Die aktuelle Diskussion könn-
te die Nachkommen allerdings zu
einem erneuten Anlauf animieren:
Im Onlinemagazin «Republik» be-
klagte sich Hans Erichs Sohn Juan
Carlos Emden in einem rührseli-
gen Interview darüber, wie kalt-
herzig die Schweiz mit seiner Fa-
milie umgegangen sei und wie
schroff ihn die Bührle-Stiftung ab-
serviert habe.

Zürich hat schon einmal
eine Sammlung verloren

Für Walter Feilchenfeldt ein fal-
sches Spiel, «dominiert von den
Anwälten». Dass auch über einen
Monat nach Eröffnung des Kunst-
hauses weiter Stimmung gemacht
wird gegen die Sammlung, ist ihm
unverständlich. «Wir sollten froh
und glücklich sein, dass wir sol-
che Bilder in der Schweiz haben»,
sagt er.

Tatsächlich würde es nieman-
den erstaunen, wenn die Bührle-
Stiftung der ständigen Angriffe
bald überdrüssig wird. Jedes Mu-
seum der Welt würde die hochka-
rätigen Bilder mit Handkuss auf-
nehmen.

Es wäre nicht das erste Mal,
dass Zürich eine Sammlung ver-
liert. Bereits 2001 wollte Friedrich
Christian Flick, der Erbe des
gleichnamigen Nazi-Unterneh-
mers, in Zürich ein Museum für
seine Kunstwerke bauen. Nach
massiven Protesten liess er frust-
riert von der Idee ab. Nutzniesser
war ausgerechnet Berlin, wo die
Werke fortan in den wunderbaren
Hallen des Hamburger Bahnhofs
zu sehen waren, bis diese abgeris-
sen wurden und die Sammlung
weiterwanderte.

Bereits damals konnte Feilchen-
feldt die Aufregung nicht verste-
hen. «Ich sagte: ‹Es kommt auf die
Qualität der Sammlung an, nicht
auf die Person des Sammlers.›» Mit
dieser Aussage stiess er auf viel Un-
verständnis. «Ich stehe noch immer
dazu. Bei Bührle gilt dasselbe.»

Ist es für ihn kein Problem, dass
der Waffenfabrikant Kriegsmate-
rial unter anderem auch an die Na-
zis lieferte? Also an jenes Regime,
das auch seine Familie wegen ih-
rer jüdischen Wurzeln verfolgte
und in die Flucht trieb? Feilchen-
feldt: «Es gab viele Kriegsgewinn-
ler. Die meisten haben mit ihrem
Geld Dümmeres angestellt, als
Kunst zu kaufen.»

«Ich fände es völlig unmoralisch,
das Bild zurückzufordern»

Seit Monaten steht das Zürcher Kunsthaus wegen der Bührle-Sammlung unter Beschuss.
«Völlig absurd», sagt der legendäre Kunsthändler Walter Feilchenfeldt

Werde Fluchtkunst zurückverlangt, gehe es oft «nur ums Geld»: Walter Feilchenfeldt in seiner Villa in Zürich
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